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A N F R A G E von Nina Fehr Düsel (SVP, Küsnacht), Janine Vannaz (Die Mitte, Aesch) 

und Barbara Franzen (FDP, Niederweningen) 

Betreffend Wildunfälle müssen bei Theorieprüfung behandelt werden 

 

Unfälle mit Tieren finden besonders in den Wintermonaten statt, wenn es früher dunkel wird. 
Jährlich werden über 3000 Zusammenstösse mit Wildtieren gemeldet. Die Dunkelziffer ist 
hoch. Die Schadenssume beläuft sich auf rund 11 Millionen Franken pro Jahr, wie Versiche-
rer bestätigen. Ausserdem verursachen Wildunfälle gemäss Statistik des Astra rund 90 ver-
letzte Personen pro Jahr. Auch die Tiere müssen oft unnötig leiden, wenn Fahrerflucht be-
trieben wird. Eine telefonische Meldung an die Polizei ist bei einer Kollision gesetzlich vorge-
schrieben und wer sich nicht meldet, macht sich strafbar. Dennoch wissen viele Autofahrer 
nicht genau Bescheid, dass die Polizei benachrichtigt werden muss. Dies sollte Bestandteil 
der Auto-Theorieprüfung sein. 
 
Die Theorieprüfung um Autofahren zu erlernen, umfasst im Kanton Zürich 50 Fragen.  
Die Fragen für die Theorieprüfung erhalten die Strassenverkehrsämter jedes Jahr von der 
Vereinigung der Strassenverkehrsämter ASA. Es wäre sinnvoll, wenn die Fragen zum Ver-
halten nach einem Wildunfall ebenfalls regelmässig gestellt würden. Wie Umfragen zeigen, 
wissen viele Autofahrer nicht genau, wie sie sich nach einer Kollision mit einem Wildtier ver-
halten sollen. Wenn sofort die Polizei unter 117 informiert wird, wird diese den lokalen Wild-
hüter kontaktieren und das Tier muss nicht unnötig leiden bzw. behindert auch den Verkehr 
nicht. Zusätzlich sind auch Schilder sinnvoll, welche die Autofahrer auf die Nummer 117 bei 
Wildunfällen aufmerksam machen, wie dies vereinzelt im Kanton Zürich gemacht wird. 
 
Wir bitten den Regierungsrat in diesem Zusammenhang uns die folgenden Fragen zu beant-
worten: 
 

1. Ist es richtig, dass der Fragenkatalog der Theoriefragen der Autoprüfung die Frage nach 
dem Verhalten nach Wildumfällen grundsätzlich nicht umfasst? 

 
2. Teilt der Regierungsrat die Meinung, dass die Vereinigung der Strassenverkehrsämter 

diese Frage an der Theorieprügung aufnehmen müsste? 
 

3. Welche anderen Massnahmen wären sinnvoll, um Wildtierunfälle zu verhindern bzw. 
sich bei einem Vorfall richtig zu verhalten? 

 
4. Hat der Regierungsrat eine Übersicht über gemeldete Verkehrsunfälle mit Tieren? Falls 

nein, wäre er bereit, sich dafür einzusetzen, um gegebenenfalls Aussagen bezüglich 
Wirksamkeit der Erweiterung des Fragekataloges machen zu können? 
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